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1. Grundlagen 

 An der Generalversammlung des Quartiervereins Niederuster (nachfolgend 

QV genannt) vom 09.04.2010 ist die Firmenmitgliedschaft als Spezialform der 

Mitgliedschaft offiziell in die Statuten aufgenommen worden. Diese sind voll-

umfänglich auch für Firmenmitglieder gültig. 

 

 

2. Idee 

 Mit der Firmenmitgliedschaft soll Unternehmen mit einem Bezug zu Niederuster 

die Möglichkeit gegeben werden, den Quartierverein, und somit die Interessen  

der Bevölkerung von Niederuster, zu unterstützen. Grundsätzlich werden Firmen-

mitglieder wie natürliche Personen behandelt. Da einem Firmenmitglied auch wirt-

schaftliche Vorteile erwachsen können (siehe Punk 6. und 7.2), wird ein erhöhter 

Jahresbeitrag (im Vergleich zu einem Einzelmitglied) fällig. Es besteht die Mög-

lichkeit einer einfachen Firmen- oder einer Gönnermitgliedschaft (siehe Punk 8) 

 

 

3. Abgrenzung 

 Als finanziell und politisch unabhängige Non-Profit-Organisation wird der QV die 

Produkte der Firmen weder aktiv unterstützen noch qualifizieren. Der QV bietet  

jedoch den Firmen die Möglichkeit, innerhalb des QV in angemessener Form zu 

werben. Für den Erfolg der Werbung garantiert der QV nicht. 

 

 

4. Haftung 

 Der QV lehnt jede Form der Haftung ab, die aus einer Firmenmitgliedschaft beim 

QV entstehen könnte. 

 

 

5. Aufnahme von Firmenmitgliedern 

 Über die Aufnahme von Firmenmitgliedern entscheidet der Vorstand des QV.  
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6. Vorteile für Firmenmitglieder 

 

6.1 Werbung 

 

6.1.1 Werbung im Internet 
 Werbung auf unserer Homepage www.qv-niederuster.ch. Hier wird - von der 

Startseite aus gut ersichtlich - eine Extraseite mit Links unserer Firmenmitglieder 

aufgeschaltet. Die Firmenmitglieder haben die Möglichkeit, hier ihr Link mit  

Firmenlogo, sofern vorhanden und erwünscht, zu publizieren. 

 

6.1.2 Werbung an Veranstaltungen 

 An ausgewählten Veranstaltungen (z.B. Jubiläen) nimmt der QV Infomaterial, 

Flyers und Kataloge der Firmenmitglieder entgegen und legt diese für Mitglieder, 

Teilnehmer und Besucher auf. 

 

6.1.3 Listen / Verzeichnisse 

 Mindestens 1x, meistens jedoch 2-3x pro Jahr erfolgt vom QV ein Versand per 

Briefpost an sämtliche Mitglieder. Es wird jedem Versand ein Verzeichnis der  

Firmenmitglieder beigelegt. 

Ein solches wird ebenfalls permanent im Infokasten beim Sprützehüüsli ausge-

hängt. 

 

6.1.4 Werbung durch Spezialangebote 

 Siehe unter Punkt 7.2 

 

6.2 Teilnahme an der GV: 

 Teilnahme mit maximal zwei Personen inkl. Nachtessen. 

Jedes Firmenmitglied hat jedoch nur ein Stimmrecht. 

Sollte der Firmenmitglied-Vertreter auch Einzelmitglied sein, kann trotzdem nur  

eine Stimme abgeben werden. 

 

 

7 Vorteile für den QV 

 

7.1 Werbung für den QV 

 Sofern die Möglichkeit besteht, weisen die Firmenmitglieder mit Plakaten oder 

Flyer auf den QV und deren Veranstaltungen und Anlässe hin. 

 

7.2 Vergünstigungen für QV-Mitglieder 
 Vorteile für Einzel-Mitglieder entstehen durch Spezialangebote und/oder Rabatte 

der Firmenmittglieder. Der QV ist bereit, Sonderangebote und Spezialrabatte ihrer 

Firmenmitglieder an der GV und auf den Verzeichnissen publik zu machen. 

 

http://www.qv-niederuster.ch/
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7.3 Benutzung des QV-Logos durch Firmenmitglieder 

 Der (Vorstand des) QV entscheidet im Einzelfall, ob und in welchem Rahmen sein 

Logo von Firmenmitgliedern benutzt werden darf.  

 

 

8. Mitgliederbeiträge für Firmenmitgliedschaften 
 
8.1 Einfache Firmenmitgliedschaft 
 Der Jahresbeitrag beträgt CHF 100.- pro Kalenderjahr. 

Eine allfällige Änderung des Jahresbeitrags wird durch die Generalversammlung 

festgelegt. 

 

8.2 Gönner 

 Der Jahresbeitrag beträgt CHF 200.- pro Kalenderjahr. 

Eine allfällige Änderung des Jahresbeitrags wird durch die Generalversammlung 

festgelegt. 

 

 

9. Auflösung der Firmenmitgliedschaft 
 Ein Austritt kann nur auf Ende eines Kalenderjahres mittels schriftlicher Anzeige 

an den Vorstand erfolgen. 

Bei ausbleibender Bezahlung des Jahresbeitrages oder gegenüber dem QV schä-

digendem Verhalten des Firmenmitgliedes, kann der Vorstand über die Auflösung 

der Firmenmitgliedschaft entscheiden. 

 

 

10. Kontakt 
 Ansprechpartner für sämtliche Fragen und Anregungen in Zusammenhang mit  

einer Firmenmitgliedschaft ist der Vorstand QV. 
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